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Neuerungen in der Haftpflichtversicherung 
 

Prof. Dr. Harald Herrmann, Universität Erlangen-Nürnberg 
 

Samstag, 21. April 2012 
9.30 bis 15.30 Uhr (mit Mittagspause) 

und Samstag, 12. Mai 2012 
9.30 bis 15.30 Uhr (mit Mittagspause) 

Juridicum der Universität, Schillerstr. 1, 91054 Erlangen 
 

Der Kurs ist gleichermaßen für Erst- wie für Zweitteilnehmer geeignet. Denn es wer-
den sowohl allgemeine Prinzipien des neuen VVG behandelt, als auch Vertiefungen 
im Recht der Haftpflichtversicherungen analysiert, da diese in der Anwaltspraxis 
größte Bedeutung haben und zugleich von der VVG besonders stark betroffen sind. 
Kein Wunder, dass es hierzu schon bei Weitem überwiegende Rspr. gibt, die neben 
den neuen gesetzlichen Vorschriften ausführlich zu behandeln sein wird.  
 
Rechtzeitig vor Beginn wird den Teilnehmern ein Foliensatz zugeleitet, der die Vorbe-
reitung neben dem Aufsatz von Herrmann in Heft 16 der Internet-Zeitschrift 
www.NWiR.de unterstützt. Spätestens im Frühjahrsheft 2012 folgt Teil II des Aufsat-
zes zur Nachbereitung." 
 
Dr. iur. Harald Herrmann ist (emeritierter) Professor an der Universität Erlangen-
Nürnberg und war bis 2010 Leiter des Instituts für Versicherungswissenschaft. Eine 
Veröffentlichungsliste mit zahlreichen Publikationen zum Versicherungsprivatrecht 
findet sich unter www.precht.wiso.uni-erlangen.de. Inzwischen ist Prof. Herrmann als 
Rechtsanwalt tätig. 
Hinweis zu § 15 FAO: Das Seminar umfasst 10 Zeitstunden.  
Eine Teilnahmebescheinigung wird für je 5 Stunden erteilt. 
 
Anmeldeformulare unter www.arap.jura.uni-erlangen.de/veranstaltung-f.htm 
oder anfordern beim 

Campus für wissenschaftliche Weiterbildung CWW 
Henkestr. 91 
91052 Erlangen 
Tel. (09131) 85-25866  -  Fax (09131) 85-25869 
E-Mail: cww@zuv.uni-erlangen.de 

 
 
Samstag, 21. April 2012,  
09:30-15:30 Uhr (mit Mittagspause) 
und  
Samstag, 12. Mai 2012 
09:30-15:30 Uhr (mit Mittagspause) 
Juridicum der Universität, Sitzungssaal JDC 0.283 
91052 Erlangen, Schillerstr. 1 
Dr. iur. Harald Herrmann 
 
Teilnahmegebühr: 140 € je Termin  
(einschl. Getränke, Snacks, Seminarunterlagen) 


